
Sehr geehrter Herr Schnabel,

anbei erhalten Sie die Sondernutzungssatzung der Stadt Pirna.  Darin sind alle 
wichtigen Informationen zu Plakatierungen enthalten.

Weitere Informationen:

Standorte:

B 172 (außer Mittelstreifen), Rottwerndorfer Straße, Zehistaer Straße, C.-
Zetkin-Straße,

Hauptstraße, Lohmener Straße, R.-Renner-Straße, Basteistraße, Radeberger Straße,

Struppener Straße, Ortsteile: Graupa, Birkwitz, Pratzschwitz, Altneundorf, 
Sonnenstein

Braudenstraße, Liebethaler Straße, Äußere Pillnitzer Straße, Pillnitzer Straße

Dippoldiswalder Straße, Einsteinstraße, Pratzschwitzer Straße, Seminarstraße

Die Plakatgröße darf maximal A1 betragen.

Über die Anzahl der aufzuhängenden Plakate entscheidet der Stadtrat per 
Beschluss.

Das Abhängen der Plakate sollte spätestens eine Woche nach der Wahl beendet 
sein.

Kundgebungen sind beim Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zu 
beantragen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Lorenz 
(frank.lorenz@pirna.de  <mailto:frank.lorenz@pirna.de>  ).

Mit freundlichen Grüßen

Britta Philipp
Fachdienstleiterin
________________________
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